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Informationsblatt für Privatpatienten, Selbstzahler, zur Beihilfefähigkeit einer 
stationären Rehabilitationsmaßnahme und zu den Abrechnungsarten  

 

Unsere Einrichtung 

 erfüllt die Voraussetzungen nach § 107 Abs. 2 SGB V     ☒Ja ☐ nein 

 erfüllt zusätzlich die Voraussetzungen nach § 107 Abs. 1 SGB V   ☐Ja ☒ nein 

 verfügt über einen Versorgungsvertrag nach § 111 Abs. 2 SGB V    ☒Ja ☐ nein 
(Reha/ GKV/ Vorsorge) 

 Verfügt über einen Versorgungsvertrag nach § 111 a SGB V    ☐Ja ☒ nein 
(Müttergenesungswerk/ GKV) 

 Verfügt über einen Versorgungsvertrag nach § 111 c SGB V    ☐Ja ☒ nein 
(ambulante Anschlussheilbehandlung) 

 verfügt über einen Versorgungsvertrag nach § 140 a SGB V    ☐Ja ☒ nein 
(Besondere Versorgung/ GKB/ ähnliche Komplextherapie) 

 verfügt über eine Preisvereinbarung (Pauschale) mit  
einem Sozialversicherungsträger       ☒Ja ☐ nein 
 
Sozialversicherungssatz für alle angebotenen Fachrichtungen:    158,12 €  
 

 
Hinweis: Eine Abrechnung zum Sozialversicherungssatz ist nicht möglich. Dieser gilt nur für 
gesetzlich versicherte Patienten. Die Höhe dient nur der Information Ihrer Beihilfestelle.  
 
Folgende Abrechnungsarten bieten wir an: 

 
1. Tagessatz inklusive medizinisch notwendiger ärztlicher und therapeutischer 

Leistungen 

Tagessatz inklusive medizinisch notwendiger ärztlicher  
und therapeutischer Leistungen sowie 
Pflege, Unterkunft und Verpflegung   :   185,00 € 

 
Der Tagessatz beinhaltet:   ☒ Pflege, Unterkunft und Verpflegung 

     ☒ medizinisch notwendige Leistungen 

☒ medizinisch notwendige therapeutische 
Leistungen 

☒ Nutzung von Sauna und Bewegungsbad  

☐ Medikamente  

☐ Kurtaxe  

☐ Begleitperson 

☐ Zusatzleistungen 
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Die weiteren in Anspruch genommenen Leistungen (wie z.B. Medikamente, Kurtaxe, 
Begleitpersonen, Zusatzleistungen) werden separat in Rechnung gestellt.  

2. Niedrigster Tagessatz mit zusätzlicher, gesonderter Berechnung der medizinisch 
notwendigen ärztlichen und therapeutischen Leistungen 

Niedrigster Tagessatz für Pflege, Unterkunft und Verpflegung:    143,00 € 

Der niedrigste Tagessatz beinhaltet: ☒ Pflege, Unterkunft und Verpflegung 

     ☐ medizinisch notwendige Leistungen 

☐ medizinisch notwendige therapeutische 
Leistungen 

☒ Nutzung von Sauna und Bewegungsbad  

☐ Medikamente  

☐ Kurtaxe  

☐ Begleitperson 

☐ Zusatzleistungen 

Die medizinisch notwendigen ärztlichen und therapeutische Leistungen sowie weitere in 
Anspruch genommene Leistungen (wie z.B. Kurtaxe, Medikamente, Begleitpersonen) werden 
separat in Rechnung gestellt.  

 

Hinweis: Die bevorzugte Abrechnungsart ist vom jeweiligen Kostenträger abhängig, sodass 

wir im Einzelfall keine rechtsverbindliche Aussage über die günstigste Abrechnungsart treffen 

können. Bitte wenden Sie sich für eine diesbezügliche Beratung frühzeitig an Ihren 

Kostenträger. 

 

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Auswahl der Abrechnungsart, dass ein Wechsel im 

Nachhinein (nach Anreise) leider nicht möglich ist. 


